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Gebietstyp: B      Stand: 19.02.2016 
 
Gebietsnummer: DE7330301 
 
Gebietsname: Mertinger Hölle und umgebende Feuchtgebiete 
 

Größe: 875 ha 
 
Zuständige höhere Naturschutzbehörde: Regierung von Schwaben 

 

 
 
Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH-Richtlinie lt. Natura 2000-Verordnung 

EU-Code: LRT-Name: 

6410 Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden 
(Molinion caeruleae) 

6430 Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe 

6510 Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 

7230 Kalkreiche Niedermoore 
* = prioritär 

 
 
 

Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie lt. Natura 2000-Verordnung 

EU-Code: Wissenschaftlicher Name: Deutscher Name: 

1337 Castor fiber Biber 

1061 Maculinea nausithous Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling 

1166 Triturus cristatus Kammmolch 

1014 Vertigo angustior Schmale Windelschnecke 

1903 Liparis loeselii Sumpf-Glanzkraut  
* = prioritär 
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Gebietsbezogene Konkretisierungen der Erhaltungsziele: 

Erhalt des großen außeralpinen und weitgehend unzerschnittenen, wenig gestörten Niedermoors in 
unmittelbarem funktionalem Zusammenhang mit ausgedehnten Streuwiesenlebensräumen als 
störungsarme Offenlandschaft mit der typischen Lebensgemeinschaft. Erhalt des charakteristischen 
Wasser-, Nährstoff- und Mineralstoffhaushalts der Lebensraumtypen. Erhalt der ungehinderten 
Wechselbeziehungen sowie der Durchgängigkeit zu weiteren Gebieten des kohärenten Netzes 
Natura 2000. 

1. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Kalkreichen Niedermoore mit der natürlichen, 
biotopprägenden Dynamik und den nutzungsgeprägten gehölzarmen Bereichen. Erhalt ggf. 
Wiederherstellung der prägenden Standortbedingungen (vor allem eines naturnahen Wasser-, 
Nährstoff- und Mineralstoffhaushalts). 

2. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und 
tonig-schluffigen Böden (Molinion caeruleae) und der Mageren Flachland-Mähwiesen 
(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) in ihren nutzungs- und pflegegeprägten 
Ausbildungsformen. Erhalt des Offenlandcharakters und des Kontakts zu Nachbarlebensräumen. 

3. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Feuchten Hochstaudenfluren der planaren und montanen 
bis alpinen Stufe in gehölzarmer Ausprägung. Erhalt ggf. Wiederherstellung der funktionellen 
Einbindung in die Niedermoor- und Streuwiesenlebensräume und Erhalt der prägenden 
Standortbedingungen (vor allem eines naturnahen Wasser-, Nährstoff- und 
Mineralstoffhaushalts). 

4. Erhalt der Population des Bibers in den natürlichen oder naturnahen Stillgewässern. Erhalt ggf. 
Wiederherstellung ausreichender Uferstreifen für die vom Biber ausgelösten dynamischen 
Prozesse. 

5. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Population des Kammmolchs. Erhalt für die Fortpflanzung 
geeigneter Gewässer. Erhalt des Strukturreichtums, insbesondere der Unterwasservegetation 
von Kammmolchgewässern, auch im zugehörigen Landlebensraum. 

6. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Population des Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläulings 
einschließlich der Bestände des großen Wiesenknopfs und der Wirtsameisenvorkommen. Erhalt 
ggf. Wiederherstellung der nutzungs- und pflegegeprägten Ausbildungen von Feuchtbiotopen, 
Wiesen, Hochstaudenfluren und Saumstrukturen in einer an den Entwicklungsrhythmus der Art 
angepassten Weise. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Vernetzungsstrukturen und 
Trittsteinbiotope, wie Bachläufe, Säume und Gräben. 

7. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Population der Schmalen Windelschnecke. Erhalt ggf. 
Wiederherstellung ausreichend unzerschnittener Feucht- und Niedermoorkomplexe. Erhalt 
ausreichend hoher Grundwasserstände, geeigneter Nährstoffverhältnisse sowie des offenen, 
d. h. weitgehend baumfreien Charakters in allen, auch nutzungs- und pflegegeprägten Habitaten. 

8. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Population des Sumpf-Glanzkrauts. Erhalt ggf. 
Wiederherstellung der nährstoffarmen Niedermoor- und Übergangsmoore mit intaktem 
Wasserhaushalt. Erhalt einer extensiven landwirtschaftlichen Nutzung oder bestandserhaltenden 
Pflegemahd. Vermeidung von Nährstoffeinträgen aus dem Umfeld. 

 


